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I Deklaration der versicherten Sachen  

1. Versicherte Gefahren und Schäden – je nach beantragtem Versicherungsumfang 

Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion), Leitungswasser, Sturm/ Hagel, Elementar 

2. Versicherte Sachen 

Versichert sind einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern 

– Wohngebäude, Wohn- und Geschäftsgebäude mit mindestens 50% Wohnanteil einschließlich dazugehöriger Garagen (auch 
Einzelgaragen auf Nebengrundstücken) sowie Nebengebäude gemäß Antrag 

– Zubehör, das der Instandhaltung eines versicherten Gebäudes oder dessen Nutzung zu Wohnzwecken dient, ist mitversichert, 
soweit es sich in dem Gebäude befindet oder außen an dem Gebäude angebracht ist (z.B. Gemeinschaftswaschanlagen, Brenn-
stoffvorräte für Sammelheizungen, Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wärmezähler, Antennen, Markisen, Blitzableiter, Schutz- 
und Trennwände) 

3. Versicherungsumfang – je nach gewähltem Versicherungsschutz 

Für die aufgeführten Positionen ist die Entschädigung je Versicherungsfall und Versicherungsgrundstück insgesamt (summarisch) auf 
5.000.000 EUR begrenzt, wobei die genannten Entschädigungsgrenzen die jeweils für die Einzelposition zu leistende Höchstentschä-
digung darstellen. 
 

Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich 
eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versi-
cherungsschutzes geht ausschließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen und Klauseln 
hervor. 

degenia 
casa ba-

sic 

degenia 
casa 

classic 

degenia 
casa 

premium 

degenia 
casa 

optimum 

bei Ge-
fahr(en)1 

Anprall/Absturz unbemannter Flugkörper     F 
Anprall von fremden Kraft- oder  Schienenfahrzeugen -- --   F 
Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 5.000 EUR 25.000 

EUR 
  

F, LW, St 

Aufräumungskosten für Bäume/Wiederaufforstung von Bäumen -- 1.500 
EUR 

5.000 
EUR 

5.000 
EUR 

F, St 

Außenwandverkleidungen     F, LW, St 
Beseitigung von Graffiti (SB 500 EUR) -- 

-- 

2.500 EUR, 
max. 25.000 

EUR je Versi-
cherungsjahr 

4.000 EUR, 
max. 25.000 

EUR je Versi-
cherungsjahr 

 

Bruchschäden an Armaturen -- 
-- 

250 
EUR 

1.000 
EUR 

LW 

Bruch von Gasrohren -- 
-- 

5.000 
EUR2 

10.000 
EUR2 

LW 

Datenrettungskosten in der Privatversicherung -- 
-- 

500 
EUR³ 

500 
EUR³ 

F, LW, St 

Dekontamination von Erdreich 25.000 EUR 50.000 
EUR 

100.000 
EUR 

100.000 
EUR 

F, LW, St 

Feuerlöschkosten -- -- -- 10.000 EUR F 

Feuer-Nutzwärmeschäden     F 
Feuer-Rohbauversicherung 12 Monate -- -- --  
Feuer-Rohbauversicherung erweitert (zusätzlich Leitungswasser 
und Sturm/Hagel) 

12 Monate 24 
Monate 

24 
Monate 

24 
Monate 

F, LW, St 

Frost- und Bruchschäden     

 an Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung sowie 
Heizungsrohren innerhalb versicherter Gebäude 

 
   

LW 

 an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb 
versicherter Gebäude, auf dem Versicherungsgrundstück 
zur Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 

 

   

LW 

      Erweiterte Rohrleitungsversicherung 
 an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb des 

Versicherungsgrundstücks, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt 

50.000 EUR² 
100.000 
EUR² 

  

LW 

Garten- und Gewächshäuser  -- 
-- 

1.500 
EUR³ 

1.500 
EUR³ 

F, LW, St 

Gebäudebeschädigung infolge Einbruch durch unbefugte Dritte 
(Bei Zwei- und Mehrfamilienhäusern) 

-- 2.500 
EUR 

5.000 
EUR 

5.000 
EUR 

 

                                                 
1 sofern die jeweils genannte Gefahr versichert ist (F = Feuer, LW = Leitungswasser, St = Sturm/Hagel); ist keine Gefahr genannt, gilt für diese Positi-
on generelle Mitversicherung 
² pro Versicherungsjahr max. das Fünffache 
³ pro Versicherungsjahr max. das Doppelte 
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Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich 
eine Kurzübersicht. Der rechtsverbindliche Umfang des Versi-
cherungsschutzes geht ausschließlich aus den für diesen 
Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen und Klauseln 
hervor. 

degenia 
casa 
basic 

degenia 
casa 

classic 

degenia 
casa 

premium 

degenia 
casa 

optimum 

bei  
Ge-
fahr(en)1 

Grobe Fahrlässigkeit -- bis 10.000 
EUR  

100 %, darü-
ber  

30 % max. 
50.000 EUR 

bis 20.000 EUR 
100 %, darüber  

50 % max.  
50.000 EUR 

500.000 EUR 

F, LW, St 

Hotelkosten für die eigengenutzte Wohnung 
-- 50 EUR pro 

Tag, für 100 
Tage 

100 EUR pro 
Tag, für 120 

Tage 

150 EUR pro 
Tag, für 120 

Tage 

F, LW, St 

Implosion     F 
Innenliegende Regenfallrohre -- --   LW 
Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, mutwillige Beschädi-
gung (SB 2.500 EUR) 

-- 25.000 
EUR 

50.000 
EUR 

50.000 
EUR 

 

Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens     F, LW, St 
Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen 5.000  EUR 25.000 

EUR 
  

F, LW, St 

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen - für Restwerte - 25.000 EUR 50.000 
EUR 

100.000 
EUR 

100.000 
EUR 

F, LW, St 

Mehrkosten infolge Preissteigerung (Preisdifferenzversicherung)     F, LW, St 
Mietausfall für Wohn- und Gewerberäume 3 Monate 12 

Monate 
24 

Monate 
24 

Monate 
F, LW, St 

Nebengebäude, soweit Versicherungsschutz beantragt     F,LW, St 
Photovoltaikanlagen -- bis 10 

kWp 
  

F,LW, St 

Rauch- und Rußschäden -- 10.000 
EUR 

  
F 

Schäden durch radioaktive Isotope -- --   F,LW, St 
Sengschäden  (SB 500 EUR) -- 5.000 EUR 15.000 EUR 30.000 EUR F 
Sachverständigenkosten (ab Schadenhöhe 25.000 EUR) -- 2.500 

EUR 
5.000 
EUR 

10.000 
EUR 

F,LW, St 

Rückreisekosten aus dem Urlaub (ab Schadenhöhe 10.000 EUR) -- 2.500 
EUR 

  
F,LW, St 

Schadenabwendungs- und –minderungskosten     F,LW, St 
Überschallknall  --    F 
Überspannungsschäden durch Blitz 5.000 EUR 10.000 

EUR 
  

F 

Unterirdisch verlegte Ableitungsrohre die der Entsorgung von 
Regenwasser dienen 

-- 
-- 

2.500 
EUR 

2.500 
EUR 

LW 

Verstopfung von Ableitungs-, Regenfallrohren innerhalb von 
Gebäuden 

-- 
-- 

250 
EUR 

250 
EUR 

LW 

Verkehrsicherungsmaßnahmen -- -- -- 10.000 EUR  
Verpuffungsschäden  --    F 
Kosten für provisorische Maßnahmen -- -- -- 50.000 EUR F, LW, St 
Vorsorgeschutz für wertsteigernde bauliche Maßnahmen     F, LW, St 
Wasseraustritt bzw. Austritt von sonstigen wärmetragenden 
Flüssigkeiten aus 

   
 

 Fußbodenheizungen     LW 

 Aquarien, Wasserbetten     LW 

 Schwimmbecken, --    LW 

 Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen     LW 

Wasser- und Gasverlust durch Bruch von Zuleitungen der Was-
ser- und Gasversorgung 

-- 
-- 

5.000 
EUR 

5.000 
EUR 

LW 

weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile -- 2.500 
EUR 

  
F, LW, St 

 
 
 mitversichert im Rahmen der Entschädigungsgrenze siehe Ziffer 3 

 
4.  Ergänzungen zum Versicherungsumfang – nur mit besonderer Vereinbarung 
 
Servicepaket »Ableitungsrohre« 

Frost- und Bruchschäden an sonstigen Ableitungsrohren der Wasserversorgung innerhalb und außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks, soweit der Versicherungsnehmer zur Unterhaltung verpflichtet ist bis 5.000 EUR 
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Servicepakete »Gartenhaus I« und »Gartenhaus II« 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten Gartenhäuser als Grundstücksbestandteile mitversichert, soweit sie 
sich auf dem versicherten Grundstück befinden. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag von 1.500 
EUR (I) oder 2.500 EUR (II) begrenzt.  
 
Servicepaket »Gewächshaus« 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten Gewächshäuser als Grundstücksbestandteile mitversichert, soweit sie 
sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag von 7.500 EUR begrenzt. 
 
Servicepaket »Elementar« 

– Überschwemmung des Versicherungsortes, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung,, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen,  
 Vulkanausbruch 

– Selbstbehalt je Schadenfall 
10 % des Schadens, mindestens 500 EUR, maximal 5.000 EUR. 

– Haftungslimit 
 Das Haftungslimit beträgt in allen Fällen jedoch maximal 1.500.000 EUR. 
 Wartezeit 

– 2 Wochen (gemäß Ziffer 12 DEG-BEW 2009) 
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II Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingen 
(DEG-VGB 2009 Abschnitt A) - Fassung Mai 2011 - 
____________________________________________________________
 
1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse 
2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge 
3 Leitungswasser 
4 Sturm, Hagel 
5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
6 Wohnungs- und Teileigentum 
7 Versicherte Kosten 
8 Mehrkosten 
9 Mietausfall, Mietwert 

10 Versicherungssumme, Versicherungswert 
11 Entschädigungsberechnung 
12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
13 Sachverständigenverfahren 
14 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicher-
heitsvorschriften 

15 Besondere gefahrenerhöhende Umstände 
16 Veräußerung der versicherten Sachen 
 

_____________________________________________________________________

1. Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-
fall), generelle Ausschlüsse  

1.1 Versicherungsfall  

a)  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch  

 aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung,  

 bb) Leitungswasser,  

 cc) Sturm, Hagel  

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden 
kommen.  

b)  Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann auch einzeln 
versichert werden.  

1.2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie  

a)  Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.  

b)  Ausschluss Innere Unruhen  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.  

c) Ausschluss Kernenergie  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen 

2. Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahr-
zeuge  

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch  

a) Brand,  

b)  Blitzschlag,  

c)  Explosion, Implosion  

d)  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung  

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.  

2.2 Brand  

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag.  

2.3 Blitzschlag  

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sa-
chen.  

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elekt-
rischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind.  

Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Antennen ste-
hen Schäden anderer Art gleich. 

2.4 Explosion; Implosion  

a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im In-
nern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht 
erforderlich.  

b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inne-
ren Unterdruckes.  

2.5 Nicht versicherte Schäden  

Nicht versichert sind  

a)  ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Erdbeben;  

b)  Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, 
die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in 
ihnen auftretenden Gasdruck entstehen;  

d)  Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, 
dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder 
zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sa-
chen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird.  

Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 2.5 b bis 2.5 d gelten nicht, soweit 
diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Ziffer 
2.1 sind. 
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3. Leitungswasser  

3.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden 
eintretende  

a)  frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

 aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den 
damit verbundenen Schläuchen,  

 bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,  

 cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen. sofern diese 
Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder ver-
gleichbaren Anlagen sind.  

b)  frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installa-
tionen:  

 aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 
(z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-
schlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche,  

 bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile 
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.  

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließ-
lich der Bodenplatte.  

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre 
innerhalb des Gebäudes.  

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installatio-
nen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht 
versichert.  

3.2 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der War-
mwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen soweit  

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen und  

b)  die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und  

c)  der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.  

3.3 Nässeschäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen.  

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und 
Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem 
Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasser-
führenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, aus 
Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten und 
Aquarien ausgetreten sein.  

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich.  

3.4 Nicht versicherte Schäden  

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch  

 aa) Regenwasser aus Fallrohren  

 bb) Plansch- oder Reinigungswasser,  

 cc) Schwamm,  

 dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,  

 ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,  

 ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswas-
ser nach Ziffer 3.3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch ver-
ursacht hat,  

 gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung,  

 hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen 
wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäu-
de oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage,  

 ii) Sturm, Hagel 

 jj)  Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen 
mobilen Behältnissen.  

b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 
und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen,  

3.5 Selbstbehalt  

Es gilt der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall. 

4. Sturm, Hagel  

4.1 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen  

a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden;  

b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, 
in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;  

c)  als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;  

d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 
Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherten Sache befinden, baulich verbunden sind;  

e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicher-
ten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind.  

4.2 Sturm  

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 
km/Stunde).  

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird 
Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass  

a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrund-
stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 
dass  

b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich ver-
bundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.  

4.3 Hagel  

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.  

4.4 Nicht versicherte Schäden  

a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch  

 aa) Sturmflut;  

 bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 
nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren 
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
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durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäu-
deschaden darstellen;  

 cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;  

 dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkan-
ausbruch).  

b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an  

 aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen 
befindlichen Sachen;  

 bb) Laden- und Schaufensterscheiben 

4.5 Selbstbehalt  

Es gilt der vereinbarte Selbstbehalt je Versicherungsfall. 

5. Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort  

5.1 Beschreibung des Versicherungsumfangs  

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäu-
de mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließ-
lich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im 
Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück.  

Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese 
ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.  

5.2 Definitionen  

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden 
verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu 
Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schüt-
zen können.  

b)  Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die 
durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständig-
keit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Ein-
bauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch ge-
plant und gefertigt sind.  

c)  Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude 
befinden oder außen am Gebäude angebracht sind und der In-
standhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versi-
cherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner 
Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Ver-
sicherungsgrundstück.  

d)  Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.  

e)  Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, 
auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Tei-
len sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versiche-
rungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung 
oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.  

5.3 Ausschlüsse  

a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehö-
rige Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befesti-
gungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrich-
ter und Verkabelung).  

b)  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – 
nicht aber ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen 
hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Ver-
einbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer 
nachzuweisen.  

c)  Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten und 
Programme.  

6. Wohnungs- und Teileigentum  

6.1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-
nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern we-
gen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteile 
nicht berufen.  

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden 
Aufwendungen zu ersetzen.  

6.2  Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber ein-
zelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen 
Eigentums verwendet wird.  

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten.  

6.3  Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Ziffer 6.1 
und Ziffer 6.2 entsprechend.  

7. Versicherte Kosten  

7.1  Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendi-
gen  

a) Aufräum- und Abbruchkosten  

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie 
für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonsti-
gen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und 
für das Ablagern und Vernichten,  

b)  Bewegungs- und Schutzkosten die dadurch entstehen, dass zum 
Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen.  

7.2  Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Ziffer 7.1a) 
und 7.1b) ist auf den vereinbarten Betrag begrenzt.  

8. Mehrkosten  

8.1 Beschreibung der versicherten Leistung 

a)  Der Versicherer ersetzt die tatsächliche entstandenen Mehrkos-
ten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung 
bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumassnahme am 
betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft ge-
treten sind.  

b)  Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden 
betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaube-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch 
entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem 
sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden 
wären.  

c)  Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich 
vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.  

d)  Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehr-
kosten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen 
Neubauwert erstattet.  

e) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

8.2 Definitionen  

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz 
des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte 
und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter 
Berücksichtigung der Ziffer 8.1 a) und 8.1 b) entstehen wird.  

8.3 Ausschlüsse  

a)  Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von  
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 aa) Betriebsbeschränkungen,  

 bb) Kapitalmangel,  

 cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erteilt wurden,  

 dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es 
untersagen, verwertbare Reste der versicherten, vom Scha-
den betroffenen Sachen zu verwerten.  

b)  Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage 
bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin aus-
gewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die 
Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die 
hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen 
entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.  

8.4 Preissteigerungen  

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der 
Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen 
Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wiederher-
stellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversi-
cherung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüg-
lich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang 
zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
entstanden wären.  

8.5 Gesondert versichert  

Abweichend von Ziffer 8.3 a) dd) sind bei der Anrechnung des Wer-
tes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betroffe-
ner Sachen behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu be-
rücksichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, 
der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den 
Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.  

9. Mietausfall, Mietwert  

9.1 Mietausfall, Mietwert  

Der Versicherer ersetzt  

a)  den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, 
wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfal-
les zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise einge-
stellt haben,  

b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich 
fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der 
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Ver-
sicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versi-
cherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar geblie-
benen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.  

c)  Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften (z.B. Wiederaufbaubeschränkun-
gen) verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.  

9.2 Haftzeit  

a)  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 3 
Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.  

b)  Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der 
Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 
schuldhaft verzögert.  

9.3 Gewerblich genutzte Räume  

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietaus-
falles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.  

9.4 Gesondert versichert  

a)  Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens  

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die 
Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird 
der Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt 

hinaus für die Dauer von 3 Monaten ersetzt, höchstens jedoch 
bis zum Ablauf der Haftzeit.  

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge 
des Schadens  

War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermie-
tung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der 
ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der 
Haftzeit gezahlt.  

10. Versicherungssumme, Versicherungswert  

10.1 Versicherungsumfang  

a)  Neubauwert Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im 
Versicherungsschein bezeichneten Gebäude zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls. Hierzu gehören auch Architektengebühren 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der Versi-
cherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwick-
lung an (siehe Ziffer 10.2 b)).Wenn sich durch bauliche Maß-
nahmen ein der Prämienberechnung zugrundeliegender Umstand 
(Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und/ oder sonstige verein-
barte Merkmale) innerhalb der Versicherungsperiode werterhö-
hend verändert, besteht bis zum Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.  

b)  Gemeiner Wert Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauernd entwertet sind, ist nur noch der erzielbare Ver-
kaufspreis ohne Grundstücksanteile versichert (gemeiner Wert). 
Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Ge-
bäude für ihren Zweck nicht mehr zu verwenden sind.  

10.2 Ermittlung und Anpassung der Prämie  

a)  Ermittlung der Prämie Grundlagen der Ermittlung der Prämie 
sind Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung, Nut-
zung oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Prämien-
berechnung erheblich sind sowie der Anpassungsfaktor (Ziffer 
10.2 b)). Die Grundprämie errechnet sich aus der Wohn- und 
Nutzfläche multipliziert mit der Prämie je qm Wohn- und Nutz-
fläche. Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet 
durch Multiplikation der vereinbarten Grundprämie mit dem 
Anpassungsfaktor.  

b) Anpassung der Prämie  

 aa) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des 
Versicherungsschutzes (siehe Ziffer 10.1) gemäß der Er-
höhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.  

 bb) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils 
zum 1. Januar eines jeden Jahres für das in diesem Jahr be-
ginnende Versicherungsjahr entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vor-
jahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und 
der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Ta-
riflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide 
Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser 
Anpassung wird die Änderung des Baupreisindexes zu 80 
Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent be-
rücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet.  

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem 
Komma errechnet und gerundet.  

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma 
eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, 
sonst abgerundet.  

 cc) Bei der Berechnung des Prozentsatzes, um den sich der 
Anpassungsfaktor ändert, werden auch sämtliche Anpas-
sungen seit Vertragsbeginn, die aufgrund von einem oder 
mehreren Widersprüchen des Versicherungsnehmers (siehe 
c) unterblieben sind, berücksichtigt. Eine nur teilweise Be-
rücksichtigung unterbliebener Anpassungen ist nicht mög-
lich.  

 Der Versicherungsnehmer wird damit so gestellt, als ob 
seit Vertragsbeginn keinerlei Widersprüche erfolgt wären.  
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c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die 
Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklä-
rung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht 
wirksam. In diesem Fall wird bei Eintritt eines Versicherungs-
falles die Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) 
nur anteilig gezahlt. Über den jeweils geltenden Anteil wird der 
Versicherungsnehmer informiert.  

10.3 Nachträgliche Änderung eines Prämienmerkmales 

a) Ändert sich nachträglich ein der Prämienberechnung zugrunde 
liegender Umstand  

und würde sich dadurch eine höhere Prämie ergeben, kann der 
Versicherer die höhere Prämie ab Anzeige der Änderung verlan-
gen.  

b)  Fallen Umstände, für die eine höhere Prämie vereinbart ist, 
nachträglich weg, ist der Versicherer verpflichtet, die Prämie zu 
dem Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem er hiervon Kenntnis er-
langt hat. Das gleiche gilt, soweit solche prämienrelevante Um-
stände ihre Bedeutung verloren haben oder ihr Vorliegen vom 
Versicherungsnehmer nur irrtümlich angenommen wurde.  

11. Entschädigungsberechnung  

11.1 Im Versicherungsfall sind Grundlage der Entschädi-
gungsberechnung  

a)  bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungs-
kosten für das im Versicherungsvertrag in seiner konkreten 
Ausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -
ausstattung oder sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die 
Beitragsberechnung erheblich sind) beschriebene Gebäude (ein-
schließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruk-
tions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,  

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen 
die notwendigen Reparaturkosten in der im Versicherungsver-
trag beschriebenen konkreten Ausgestaltung (Fläche Gebäude-
typ, Bauausführung und -ausstattung oder sonstiger vereinbarter 
Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich sind) bei 
Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Repa-
ratur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch die 
ortsüblichen Widerherstellungskosten,  

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand.  

d)  Restwerte werden angerechnet.  

11.2 Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert  

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft 
entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung 
des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) entschädigt.  

11.3 Angezeigte bauliche Veränderungen  

Für die Höhe der Entschädigung werden die nach Vertragsschluss 
gemäß Abschnitt „A“ 10.3 angezeigten Veränderungen an den versi-
cherten Gebäuden berücksichtigt.  

11.4 Abweichende Bauausgestaltung  

a)  Sind im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die im Versiche-
rungsvertrag beschriebenen Gebäude in der konkreten Bauaus-
gestaltung geringer wertig beschaffen, so ist der Versicherer 
nicht verpflichtet, mehr als den tatsächlich eingetretenen Scha-
den zum ortsüblichen Neubauwert zu ersetzen.  

b)  Sollte im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die konkrete Bau-
ausgestaltung hingegen höherwertig sein, werden die ortsübli-
chen Wiederherstellungskosten (Ziffer 11.1 a) bzw. die notwen-
digen Reparaturkosten (Ziffer 11.1 b) nur auf der‚ Grundlage 
des im Versicherungsvertrag in seiner konkreten Ausgestaltung 
(Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung oder 
sonstiger vereinbarter Merkmale, die für die Beitragsberechnung 
erheblich sind) beschriebene Gebäude ersetzt. Unberührt bleiben 

die Vorschriften über den Umfang und die Anpassung des Ver-
sicherungsschutzes (siehe Abschnitt „A“ Ziffer 10), die Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht (siehe Abschnitt „B“ 
Ziffer 1) und der Gefahrerhöhung (siehe Abschnitt „A“ Ziffer 15 
sowie Abschnitt „B“ Ziffer 9).  

11.5 Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist 
der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung 
der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.  

11.6 Mietausfall, Mietwert  

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert 
bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.  

11.7 Mehrwertsteuer  

a)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat.  

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten 
(siehe Abschnitt „A“ Ziffer 7) und versicherten Mietausfalls 
bzw. Mietwerts (siehe Abschnitt „A“ Ziffer 9) gilt a) entspre-
chend.  

11.8 Entschädigung bei Widerspruch gegen Prämienan-
passung  

Widerspricht der Versicherungsnehmer einer Erhöhung der Prämie 
(siehe Abschnitt „A“ Ziffer 10.2), die vor Eintritt des Versicherungs-
falles hätte wirksam werden sollen, wird die Entschädigung in dem 
Verhältnis gekürzt, wie sich der zuletzt berechnete Jahresbeitrag zu 
dem Jahresbeitrag verhält, den der Versicherungsnehmer ohne Wider-
spruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen 
gehabt hätte.  

11.9 Wiederherstellung und Wiederbeschaffung  

In der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den 
Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwert-
schaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, 
dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in 
gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so 
genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundes-
republik Deutschland wiederhergestellt werden.  

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten 
Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den 
Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwen-
det.  

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Ziffer 
11.1 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und 
Abnutzung. Ziffer 11.7 gilt entsprechend.  

12. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung  

12.1 Fälligkeit der Entschädigung  

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind.  

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.  

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschä-
digung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegen-
über dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat  
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12.2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils  

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach Ziffer 12.1 b)� geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die 
Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.  

12.3 Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht:  

a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen.  

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschä-
digung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versi-
cherer nachgewiesen hat.  

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen 
Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), 
mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr.  

d)  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.  

12.4 Hemmung  

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 12.1, 12.3 a) und b) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.  

12.5 Aufschiebung der Zahlung  

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange  

a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsneh-
mers bestehen;  

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass 
dieses Versicherungsfalles noch läuft;  

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht er-
folgte.  

13. Sachverständigenverfahren  

13.1 Feststellung der Schadenhöhe  

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird.  

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.  

13.2 Weitere Feststellungen  

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.  

13.3 Verfahren vor Feststellung  

Für das Sachverständigenverfahren gilt:  

Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf 
diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit 
ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-

son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist 
oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.  

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.  

13.4 Feststellung  

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:  

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;  

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;  

c)  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;  

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den 
versicherten Mietausfall bzw. Mietwert.  

13.5 Verfahren nach Feststellung  

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 
und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.  

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.  

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.  

13.6 Kosten  

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte.  

13.7 Obliegenheiten  

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers nicht berührt.  

14. Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers vor dem Versicherungs-
fall, Sicherheitsvorschriften  

14.1 Sicherheitsvorschriften  

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer  

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen 
und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets 
in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

b)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit 
genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten,  

c)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort al-
le wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu 
entleeren und entleert zu halten.  

14.2 Folgen der Obliegenheitsverletzung  

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 14.1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in Abschnitt „B“ Ziffer 
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8.1 b) und 8.3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  

15. Besondere gefahrerhöhende Umstände  

15.1 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung  

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „B“ Ziffer 9 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn  

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat,  

b)  ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht 
genutzt wird,  

c)  an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in 
deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder 
die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen,  

d)  in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen 
oder verändert wird,  

e)  das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt 
wird.  

15.2 Folgen einer Gefahrerhöhung  

Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Abschnitt „B“ Ziffer 9.3 
bis 9.5. 

16. Veräußerung der versicherten Sachen  

16.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang  

a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immo-
bilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten 
des Versicherungsnehmers ein.  

b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.  

c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.  

16.2 Kündigungsrechte  

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in-
nerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird.  

b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers 
vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Er-
langung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer 
allein für die Zahlung der Prämie.  

16.3 Anzeigepflichten  

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.  

b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als ei-
nen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hät-
te zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.  

c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat. 
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___________________________________________________________________ 
 

1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters 

1.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versi-
cherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Zif-
fer 1.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so 
ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf 
einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 

 

 

 

Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 1.2 a), zum Rück-
tritt 1.2 b) und zur Kündigung 1.2 c) sind jeweils ausgeschlossen, 
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. 

1.3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (1.2 a), zum Rücktritt (1.2 b) oder 
zur Kündigung (1.2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weite-
re Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

1.4 Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur  Vertragsänderung (1.2 a), zum Rücktritt (1.2 b) und 
zur Kündigung (1.2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

1.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1.1 und 1.2 so-
wohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kennt-
nis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

1.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (1.2 a), zum 
Rücktritt (1.2 b) und zur Kündigung (1.2 c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfäl-
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le, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

2 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des 
Vertrages 

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 
die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2.2 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.  

2.3 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung zugegangen ist.  

2.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.  

2.5 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt. 

2.6 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger 

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungs-
nehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass der 
Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine 
Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

2.7 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

3 Prämien, Versicherungsperiode 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als 
Einmalprämie im Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung 
über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen 
Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Ein-
malprämie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdau-
er, jedoch höchstens ein Jahr.  
 
Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungssteuer, 
welche in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten ist.  

4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

4.1 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.  

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige 
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 

4.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Ziffer 4.1 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
zu dem nach Ziffer 4.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist 
der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.  

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

5 Folgeprämie 

5.1 Fälligkeit  
a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 

5.2 Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

5.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mah-
nung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen 
oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen.  
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5.4 Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfrei-
heit des Versicherers (Ziffer 5.3 b) bleibt unberührt. 

6 Lastschriftverfahren 

6.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

6.2 Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere 
Prämien, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berech-
tigt, künftig Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen und die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien durch Über-
weisung des Versicherungsnehmers zu fordern. 

Der Versicherer hat in Textform darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünf-
tige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage-
nen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung 
gestellt werden. 

7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

7.1 Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt bean-
tragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interes-
ses Kenntnis erlangt hat. 

7.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versi-
cherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer 
in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versi-
cherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstat-
ten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versiche-
rers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, 
nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil die erste oder die einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für 
ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

8.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie ver-
traglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (siehe insbe-
sondere Ziffer 18 AL-VGB 2008 Abschnitt A) 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vor-
sätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

8.2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfal-

les 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch münd-
lich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar 
zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versiche-
rer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges 
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist so-
wie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu 
gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere 
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das 
Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene 
Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden unverzüg-
lich sperren zu lassen. 
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b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 8.2 a) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

8.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Ziffer 8.1 oder 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

9 Gefahrerhöhung 

9.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe insbesondere 
Ziffer 18 DEG-VGB-2009- Abschnitt A). 

c) Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 9.1 a) liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 

9.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahr-
erhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
züglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 

9.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Ver-
sicherer 

a) Kündigungsrecht  

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Zif-
fer 9.2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Zif-
fer 9.2 b) und 9.2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr 
ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

9.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Ziffer 9.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat. 

9.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 9.2 a) vorsätzlich verletzt 
hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 9.2 b) und 9.2 c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
Ziffer 9.5 a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des 
Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem 
Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, 
bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ge-
fahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war 
oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

10. Mehrere Versicherer  

10.1 Anzeigepflicht  

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.  

10.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht  

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Ziffer 
10.1) vorsätzlich oder grob fahr-lässig, ist der Versicherer unter den in 
Abschnitt B Ziffer 8 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.  

10.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung  

a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
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zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wä-
ren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.  

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungs-
nehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.  

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Ver-
trag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der An-
spruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gege-
ben worden wäre.  

c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.  

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt.  

10.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung  

a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-
cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Ver-
sicherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages oder 
die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der 
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.  

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss 
der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert ge-
sunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver-
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 

11. Versicherung für fremde Rechnung  

11.1 Rechte aus dem Vertrag  

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.  

11.2 Zahlung der Entschädigung  

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen.  

11.3 Kenntnis und Verhalten  

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen 
des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss 
sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 

und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn 
der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.  

b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm 
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war.  

c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber infor-
miert hat.  

12. Aufwendungsersatz  

12.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht.  

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder 
in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Ver-
sicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei 
einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände ver-
hältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers erfolgten.  

c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kür-
zen.  

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, so-
weit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind. 

e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschießen.  

f)  Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öf-
fentlichen Interesse erbracht werden.  

12.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens  

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.  

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde.  

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

13. Übergang von Ersatzansprüchen  

13.1 Übergang von Ersatzansprüchen  

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet 
sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per-
son, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.  

13.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen  

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang 
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des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.  

14. Kündigung nach dem Versicherungsfall  

14.1 Kündigungsrecht  

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.  

14.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer  

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 

14.3 Kündigung durch Versicherer  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.  

15. Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen  

15.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles  

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht 
frei.  

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen. 

b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.  

15.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles  

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.  

16. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderun-
gen  

16.1 Form  

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben.  

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzli-

chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
bleiben unberührt.  

16.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung  

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen.  

16.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung  

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 16.2 
entsprechend Anwendung 

17. Agentenvollmacht  

17.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend  

a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;  

b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 
Beendigung;  

c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses.  

17.2 Erklärungen des Versicherers  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln.  

17.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter  

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder 
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungs-
nehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei 
der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannte.  

18. Repräsentanten  

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.  

19. Verjährung  

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.  

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.  

20. Gerichtsstand  

20.1 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
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auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Erman-
gelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zu-
ständigen Gericht geltend machen.  

20.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.  

21. Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

22. Begriffsbestimmung 

22.1 Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus 
ganzen Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver-
kürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Ver-
tragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 
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IV Klauseln, Hinweise - je nach beantragtem Vertragsumfang 

1. Die nachstehenden Klauseln gelten bei  
Vereinbarung von degenia casa basic, degenia  
casa classic, degenia casa premium oder 

degenia casa optimum 

1. Entschädigungsgrenzen  

Die Entschädigungsgrenze aus allen Deckungs- und Haftungserweite-
rungen der nachstehenden Klauseln ist je Versicherungsfall auf 
3.000.000 EUR begrenzt sofern keine anderweitige Entschädigungs-
grenze vereinbart ist. 

2. Anprall/Absturz unbemannter Flugkörper 

In Erweiterung von Ziffer 1.1a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A leistet 
der Versicherer Entschädigung auch für Schäden durch Anprall oder 
Absturz eines unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner 
Ladung. 

3. Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 

In Bezug auf Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A beträgt der als 
entschädigungspflichtig errechnete Betrag: 

a) casa basic : 5.000 EUR 

b) casa classic: 25.000 EUR 

c) casa premium:  Die Entschädigung ist begrenzt gemäß  
   Abschnitt IV Klauseln Nummer 1.1 
d) casa optimum:  Die Entschädigung ist begrenzt gemäß  
   Abschnitt IV Klauseln Nummer 1.1 

4. Kosten für Dekontamination von Erdreich 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten, die dem Versi-
cherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge 
eines Versicherungsfalls entstehen, um 

a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu 
dekontaminieren oder auszutauschen, 

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu trans-
portieren und dort abzulagern oder zu vernichten, 

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzu-
stellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die 
behördlichen Anordnungen  

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses 
Versicherungsfalles entstanden ist, 

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechts-
mittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der An-
ordnung gemeldet wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontaminati-
on des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen er-
setzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamina-
tion erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall 
aufgewendet worden wäre. 

Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt. 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungs-
nehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß 
Ziffer 7.1 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A. 

6. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr auf den vereinbarten Betrag begrenzt. 

  a) casa basic : 25.000 EUR 

 b) casa classic: 50.000 EUR 

 c) casa premium:  100.000 EUR 

 d) casa optimum 100.000 EUR 

7. Die Entschädigung ist zusätzlich auf die vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufenden 
Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die Jahres-
höchstentschädigung. Aufwendungen, die der Versicherungs-
nehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens macht, 
werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädigung zu-
sammen die Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen. 

8. Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann. 

5. Feuer-Nutzwärmeschäden 

Abweichend von Ziffer 2.5 d) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind auch 
die dort bezeichneten Brandschäden versichert. 

6. Feuer-Rohbauversicherung erweitert  

Versichert ist das im Bau befindliche Gebäude (nur Neubausubstanz). 

Mitversichert sind bei Neu- /Rohbauten  

a)  in der Feuerversicherung das Gebäude und die zum Bau des 
Gebäudes bestimmten, auf dem Baugrundstück oder in seiner 
unmittelbaren Nähe gelagerten Baustoffe, soweit der Versiche-
rungsnehmer dafür die Gefahr trägt;  

b) in der Leitungswasserversicherung Schäden durch Leitungswas-
ser vor Bezugsfertigkeit mit Ausnahme von Frostschäden. Die 
Bestimmungen der Ziffer 12.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
bleiben unberührt; 

c) in der Sturmversicherung Schäden durch Sturm vor Bezugsfer-
tigkeit wenn 

 das Gebäude fertig gedeckt ist und; 

 alle Türen eingesetzt sind und; 

alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig  ver-
schlossen sind; 

bis zu dem im Vertragsdokument genannten Zeitpunkt der Bezugsfer-
tigkeit, längstens jedoch bis zum Ablauf des vereinbarten Zeitraums. 
Liegt die tatsächliche Bezugsfertigkeit vor dem im Vertragsdokument 
genannten Zeitpunkt, so ist dies dem Versicherer in Textform anzu-
zeigen.  

Die Haftzeit ist maximal begrenzt: 

a) casa basic:  12 Monate 

b) casa classic: 24 Monate 

c) casa premium: 24 Monate 
d) casa optimum: 24 Monate 

7. Erweiterte Rohrleitungsversicherung 

1. In Erweiterung von Ziffer 3.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
leistet der Versicherer Entschädigung für außerhalb des Versi-
cherungsgrundstücks eintretende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Wasserversorgung 
oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-
, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen, sofern 
der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.  

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 
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3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

a) casa basic : 50.000 EUR 

b) casa classic: 100.000 EUR 

 c) casa premium:  Die Entschädigung ist begrenzt  
    gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 
 d) casa optimum:  Die Entschädigung ist begrenzt  
    gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 

4. Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf 
das Fünffache der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

8. Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt: 

a) casa basic : 5.000 EUR 

 b) casa classic: 25.000 EUR 

 c) casa premium:  Die Entschädigung ist begrenzt  
    gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 
 d) casa optimum:  Die Entschädigung ist begrenzt  
    gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 

9. Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen für Restwerte 

1. Abweichend von Ziffer 8.3 a) dd) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
sind bei der Anrechnung des Wertes wieder verwertbarer Reste 
versicherter und vom Schaden betroffener Sachen behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen zu berücksichtigen. Die Ent-
schädigung ist jedoch begrenzt auf den Betrag, der sich ver-
tragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Scha-
den betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den 
Altmaterialwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungsbe-
schränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf Verände-
rungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und 
Verordnungen) beruhen, die zwischen Errichtung bzw. letztma-
liger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen 
Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. 
Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt wurden, werden sie für die Restwerte 
nicht berücksichtigt. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt: 

a) casa basic : 25.000 EUR. 

b) casa classic: 50.000 EUR 

c) casa premium:  100.000 EUR 
d) casa optimum:  100.000 EUR 

10. Mietausfall 

In Erweiterung von Ziffer 9 DEG-VGB 2009 Abschnitt A wird Miet-
ausfall für den vereinbarten Zeitraum (= Haftzeit) ersetzt, auch für 
gewerblich genutzte Räume.  

a) Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens 

Endet das Mietverhältnis infolge eines Versicherungsfalles und 
sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermie-
ten, besteht bis zur Neuvermietung eine Nachhaftung für den 
versicherten Mietverlust. Der Mietverlust wird bis zur Dauer 
von drei Monaten ersetzt, längstens jedoch bis zum Ablauf der 
Haftzeit bzw. bis zum Tag der Neuvermietung. 

b) Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge 
des Schadens 

War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermie-
tung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der 

ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der 
Haftzeit gezahlt. 

c) die Haftzeit ist maximal begrenzt: 
a) casa basic:  3 Monate 
b) casa classic: 12 Monate 
c) casa premium: 24 Monate 

 d) casa optimum: 24 Monate 

11. Überspannungsschäden durch Blitz 

Versicherte Gefahr 

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet 
der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten 
elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Über-
strom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige 
atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt: 

 a) casa basic : 5.000 EUR 

b) casa classic: 10.000 EUR 

 c) casa premium:  Die Entschädigung ist begrenzt 
     gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 
 c) casa optimum:  Die Entschädigung ist begrenzt 
    gemäß Abschnitt IV Klauseln  
    Nummer 1.1 

12. Vorsorgeschutz für wertsteigernde bauliche Maßnahmen  

1. Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb 
der Versicherungsperiode der Wert der im Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.  
 
2. Die Bestimmungen der Ziffern 3.4 b) und 4.4 b) DEG-VGB 2009 
Abschnitt A werden hiervon nicht berührt und gelten unverändert.  

13. Makler 
In Ergänzung zu Ziffer17 –DEG-VGB 2009 Abschnitt B 

Erklärung des Versicherungsnehmers 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entge-
genzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese 
unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

Erklärungen des Versicherers 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler gilt als bevollmäch-
tigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine, deren 
Nachträge oder Korrespondenz dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln. 

Zahlung an den Makler 

In Abweichung zu Ziffer 17.3 – DEG-VGB 2009 Abschnitt B ist der 
betreuende Makler nicht bevollmächtigt vom Versicherungsnehmer 
Zahlungen im Zusammenhang mit einem Versicherungsvertrag entge-
genzunehmen. 

2. Die nachstehenden Klauseln gelten nur bei 
Vereinbarung von degenia casa basic 

1. Versicherte Gefahren  

Abweichend von Ziffer 1.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind die 
Gefahrengruppen wie folgt versicherbar. 

 a) Feuer (1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

 b) Feuer (1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

  Sturm (1.1 a) cc) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

 c) jede Gefahrengruppe nach 1.1 a) aa)-cc) DEG-VGB 2009 
Abschnitt A 
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2. Feuer-Rohbauversicherung 

Die im Versicherungsvertrag genannten Gebäude und die zu ihrer 
Errichtung notwendigen auf dem Baugrundstück befindlichen Bau-
stoffe sind, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt, 
während der Zeit des Rohbaus bis zur bezugsfertigen Herstellung, 
längstens bis zum Ablauf des vereinbarten Zeitraums, gegen Schäden 
durch Brand, Blitzschlag, Explosion versichert.  
Der Versicherungsschutz gegen Leitungswasser, Rohrbruch, Frost 
sowie gegen Sturm, Hagel tritt erst in Kraft, wenn das versicherte 
Gebäude bezugsfertig ist.  

Bezugsfertig ist ein Gebäude, wenn sein normaler Gebrauch ohne 
größere Erschwernisse und Einschränkungen möglich ist, unabhängig 
davon, ob es tatsächlich bereits bezogen ist. 

 

3. Die nachstehenden Klauseln gelten nur bei 
Vereinbarung von degenia casa classic 

1. Versicherte Gefahren  

Abweichend von Ziffer 1.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind die 
Gefahrengruppen wie folgt versicherbar. 

 a) Feuer (1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

 b) Feuer (1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

  Sturm (1.1 a) cc) DEG-VGB 2009 Abschnitt A) 

c) jede Gefahrengruppe nach 1.1 a) aa)-cc) DEG-VGB 2009 
Abschnitt A 

2. Aufräumungskosten für Bäume / Wiederaufforstung von Bäu-
men 

1.  In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer auch die notwendigen Kosten für das 
Entfernen, den Abtransport, die Entsorgung sowie die Wieder-
aufforstung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Rege-
neration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind 
von der Versicherung ausgeschlossen. 

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 1.500 EUR begrenzt. 

3. Gebäudebeschädigung infolge Einbruch durch unbefugte Dritte 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Be-
seitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rolllä-
den und Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausge-
meinschaft unterliegen und dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter  

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist, 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes 
Gebäude einzudringen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 2.500 EUR begrenzt. 

3. Eine Ersatzleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
wird auf die Entschädigung angerechnet. 

4. Grobe Fahrlässigkeit 

1. Hat bei einem Schaden das Verhalten des Versicherungsnehmers 
grob fährlässig mitgewirkt, so verzichten wir bei einer Entschä-
digungsleistung bis zu 10.000 EUR darauf, die Entschädigung 
gemäß Ziffer 15.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt B entsprechend 
der Schwere des Verschuldens zu kürzen. Versicherte Kosten 
werden bei der Ermittlung der Entschädigungsleitung mit einge-
rechnet. 

2.  Übersteigt die Entschädigungsleistung einen Betrag von 
10.000 EUR und hat das Verhalten des Versicherungsnehmers 
grob fährlässig mitgewirkt, so zahlen wir unabhängig von der 

Mitwirkung 30% vom Schadenbetrag, jedoch nicht mehr als 
50.000 EUR. 

Ergeben die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes – 
unter Berücksichtigung des Verschuldensgrades des Versiche-
rungsnehmers – eine höhere Entschädigungsleistung, so ersetzen 
wir diesen Betrag. 

5. Hotelkosten  

Zusätzlich zu Ziffer 9.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind bis zur 
vereinbarten Entschädigungsgrenze (50 EUR pro Tag für maximal 
100 Tage) auch die nachgewiesenen Kosten für Hotel- oder sonstige 
ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte Woh-
nung durch einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde und/oder die 
Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Neben-
kosten (z.B. für Frühstück, Telefon usw.) werden nicht erstattet. 

Sollte ein Anspruch auf eine Ersatzleistung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag oder eine Leistung aus dem mitversicherten Mietaus-
fall bestehen, wird maximal die Differenz zu den tatsächlich angefal-
lenen Hotelkosten gezahlt. Obergrenze bildet immer die vereinbarte 
Höchstleistung. 

6. Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, mutwillige Beschä-
digung  

Abweichend von der Ziffer 1.2 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A leistet 
der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädi-
gung zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

1. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebli-
che Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe oder Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen verüben. 

2. Streik ist eine planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel 
gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige 
Ausschließung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeitneh-
mern. 

3. Als mutwillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche Beschädi-
gung oder Zerstörung von Sachen. 

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

a) Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, es sei denn, dass die 
Tat nur außerhalb des Versicherungsortes oder nur zu einer Zeit 
vorbereitet und begangen worden ist, zu der die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume für diese Personen geschlossen 
waren; 

b) andere Personen, die den Versicherungsort berechtigterweise 
betreten hatten; 

c) Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Ein-
bruch, Raub oder Leitungswasser, es sei denn, sie sind infolge 
Innerer Unruhen entstanden. 

5. Als Jahreshöchstentschädigung gilt die für Nr. 1 bis Nr. 4 ver-
einbarte Versicherungssumme von 25.000 EUR. 

6. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird bei 
Ziffer 2 und 3 je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt von 2.500 EUR gekürzt. 

7. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere 
Unruhen, Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädi-
gung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf Grund öffent-
lich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 

8. Der erweiterte Versicherungsschutz für Innere Unruhen, Streik 
oder Aussperrung, mutwillige Beschädigung kann während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages vom Versicherungsnehmer 
oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam. 
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7. Photovoltaikanlagen 

Abweichend von Ziffer 5.3 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind auf 
dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmontage) bis 
zu einer Spitzenleistung von 10 kWp mitversichert. 
Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerahmen, 
Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrich-
ter und Verkabelung. 

8. Rauch- und Rußschäden 

1.  In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt 
jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter 
Sachen durch Rauch oder Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig 
aus den auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen Feue-
rungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen austritt, mitver-
sichert. Rauch oder Rußschäden sind bis zum vereinbarten Be-
trag von 10.000 EUR je Versicherungsfall mitversichert. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch 
dauernde Einwirkung von Rauch und Ruß entstehen.  

9. Sengschäden 

In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sowie 
abweichend von Ziffer 2.5 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
Sengschäden bis zum vereinbarten Betrag von 5.000 EUR je Versi-
cherungsfall mitversichert. Der als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
von 500 EUR gekürzt. 

10. Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe den 
vereinbarten Betrag von 25.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versiche-
rer die durch den Versicherungsnehmer gemäß Ziffer 13.6 DEG-VGB 
2009 Abschnitt A zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfah-
rens. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 2.500 EUR begrenzt. 

11. Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vor-
zeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 
2.500 EUR 

3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 10.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versi-
cherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 

4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindestens 
vier Tagen bis zu einer Dauer von maximal sechs Wochen. 

5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel er-
setzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der 
Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

6. Der Versicherer übernimmt auch die Organisation der Reise, 
soweit es die Verhältnisse zulassen. 

7. Ist auf Grund eines Versicherungsfalles gemäß Nr. 1 ein Reiseruf 
über den Rundfunk notwendig, werden die erforderliche Maß-
nahmen, soweit möglich, vom Versicherer eingeleitet und etwai-
ge Kosten ersetzt. 

8. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der  soweit 
es die Umstände gestatten. 

9. Die Bestimmungen für die Berechnung der Entschädigung gemäß 
Ziffer 11 und 12 DEG-VGB 2009 Abschnitt A finden entspre-
chend Anwendung. 

12. Überschallknall  

In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 

durch den Überschallknall eines Flugzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

Als Schaden durch Überschallknall gilt jede unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 
Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen. 

13. Schwimmbecken in der Wohngebäudeversicherung 

Abweichend von Ziffer 3.3 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt als 
Leitungswasser auch Wasser, das aus Schwimmbecken in versicherten 
Gebäuden bestimmungswidrig ausgetreten ist.  

14. Sonstige Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von Ziffer  5.1  DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
versichert: 

Elektrische Freileitungen, sofern sie der Versorgung des Versiche-
rungsgrundstücks dienen; Fahnenmasten; Gartenlaternen; Hof- und 
Gehsteigbefestigungen; Hundehütten, Hundezwinger; Pergolen; 
Schutz- und Trennwände; Terrassenbefestigungen; freistehende 
Terrassenüberdachungen; Zäune und Mauern als Grundstückseinfrie-
dung. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 2.500 EUR begrenzt. 

2. Darüber hinaus sind versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
dafür die Gefahr trägt und aus einer Inhaltsversicherung keine Ent-
schädigung beansprucht werden kann Gewerbliche Markisen, Firmen-
schilder, Transparente und Leuchtröhrenanlagen. 

15. Verpuffung 

In Ergänzung von Ziffer 2.1 c) sind Schäden an versicherten Sachen 
durch Verpuffung mitversichert. 

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen und 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung mit nur 
geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung.  

4. Die nachstehenden Klauseln gelten nur 
bei Vereinbarung von degenia casa premium 

1. Versicherte Gefahren  

Abweichend von Ziffer 1.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind die 
Gefahrengruppen nicht einzel versicherbar. 

2. Anprall von fremden Kraft- und Schienenfahrzeugen 

1. In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt 
A leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden 
durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer 
bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt 
wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen 
und Wegen, sofern diese nicht über weiteres Zubehör und sons-
tige Grundstücksbestandteile mitversichert gelten. 

4. Die Versicherung erstreckt sich des Weiteren nicht auf Schäden, 
die durch den Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten 
und/oder durch auf den Versicherungsnehmer zugelassene 
Kraftfahrzeuge anlässlich deren rechtmäßigen Verwendung ver-
ursacht werden. 

3. Aufräumungskosten für Bäume / Wiederaufforstung von Bäu-
men 

In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer auch die notwendigen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport, die Entsorgung sowie die Wiederaufforstung durch 
Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungs-
grundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. 
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Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlos-
sen. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 5.000 EUR begrenzt. 

4. Beseitigung von Graffiti 

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder La-
cke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicher-
ten Sachen im Sinne von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
verursacht werden., 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden 

a) die vom Versicherungsnehmer selbst oder seinen Repräsentan-
ten oder vom Mieter an der eigenen Mietsache verursacht wor-
den sind; 

b) an leer stehenden Gebäuden sowie an Gebäuden, die für einen 
längeren Zeitraum als sechs Monate zumindest 50 Prozent leer 
stehend sind. Beruht der teilweise Leerstand auf geplanten oder 
durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, besteht Versiche-
rungsschutz. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 2.500 EUR, max. 25.000 EUR je Versicherungsjahr 
begrenzt. 

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbe-
halt von 500 EUR gekürzt. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem 
Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versi-
cherer nach Maßgabe der in Ziffer 8.1 b) und 8.3 DEG-VGB 
2009 Abschnitt B beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

5. Bruchschäden an Armaturen 

In Erweiterung von Ziffer 3.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer auch sonstige Bruchschäden an Armaturen. 

Armaturen sind: Ablauf, Ab- und Überlaufgarnituren, Ausdehnungs-
gefäß, Boiler, Brauseschlauch, Druckbehälter, Druckmesser, Druck-
spüler, Durchlauferhitzer, Geruchsverschluss, Hähne, Hebeanlage, 
Heizkörper, Mischbatterie, Rückstauklappe /-ventil, Schieber, Spei-
cher, Spülkasten, Thermostat, Umwälzpumpe, Ventile aller Art, 
Wasserfilter, Wasserzähler, Warmwasserspeicher. 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der 
zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines 
Versicherungsfalles gemäß Ziffer 3. DEG-VGB 2009 Abschnitt A im 
Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist. 

Die Entschädigung ist je Armatur auf den vereinbarten Betrag von 
250 EUR begrenzt. 

6. Bruch von Gasrohren 

In Erweiterung von Ziffer 3.1 a)  und Ziffer 3.2 DEG-VGB 2009 
Abschnitt A gelten Schäden durch Rohrbruch oder Frost an fest auf 
dem Versicherungsgrundstück verlegten Rohren der Gasversorgung 
innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis zu 5.000 EUR je Schaden-
fall mitversichert, soweit die Rohre der Versorgung versicherter 
Anlagen dienen und der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr 
trägt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr und Objekt ist be-
grenzt auf das fünffache der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

7. Datenrettungskosten in der Privatversicherung 

1. Datenrettungskosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versiche-
rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die techni-
sche Wiederherstellung - und nicht der Wiederbeschaffung - von 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Programme. 

Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatz-
pflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie 
gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr 
verfügbar sind. 

2. Ausschlüsse 

a) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für 

 aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raub-
kopien) 

 bb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf 
einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines 
neuerlichen Lizenzerwerbs. 

3. Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten je Versicherungsfall 
bis zum vereinbarten Betrag von 500 EUR. 
Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

8. Garten- und Gewächshäuser 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Garten- und Gewächshäuser  als Grundstücksbestandteile mitversi-
chert, soweit sie sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 1.500 EUR begrenzt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

9. Gebäudebeschädigung infolge Einbruch durch unbefugte Dritte 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Be-
seitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rolllä-
den und Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausge-
meinschaft unterliegen und dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter  

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist, 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes 
Gebäude einzudringen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 5.000 EUR begrenzt. 

3. Eine Ersatzleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
wird auf die Entschädigung angerechnet. 

10. Grobe Fahrlässigkeit 

1. Hat bei einem Schaden das Verhalten des Versicherungsnehmers 
grob fährlässig mitgewirkt, so verzichten wir bei einer Entschä-
digungsleistung bis zu 20.000 EUR darauf, die Entschädigung 
gemäß Ziffer 15.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt B entsprechend 
der Schwere des Verschuldens zu kürzen. Versicherte Kosten 
werden bei der Ermittlung der Entschädigungsleitung mit einge-
rechnet. 

2.  Übersteigt die Entschädigungsleistung einen Betrag von 20.000 
EUR und hat das Verhalten des Versicherungsnehmers grob 
fährlässig mitgewirkt, so zahlen wir unabhängig von der Mit-
wirkung 50% vom Schadenbetrag, jedoch nicht mehr als 50.000 
EUR. 

Ergeben die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes – 
unter Berücksichtigung des Verschuldensgrades des Versicherungs-
nehmers – eine höhere Entschädigungsleistung, so ersetzen wir diesen 
Betrag. 

11. Hotelkosten  

Zusätzlich zu Ziffer 9.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind bis zur 
vereinbarten Entschädigungsgrenze (100 EUR pro Tag für maximal 
120 Tage) auch die nachgewiesenen Kosten für Hotel- oder sonstige 
ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte Woh-
nung durch einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde und/oder die 



degenia Versicherungsdienst AG  
Wohngebäudebedingungen 

 

Seite 24 von 30 

Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Neben-
kosten (z.B. für Frühstück, Telefon usw.) werden nicht erstattet. 

Sollte ein Anspruch auf eine Ersatzleistung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag oder eine Leistung aus dem mitversicherten Mietaus-
fall bestehen, wird maximal die Differenz zu den tatsächlich angefal-
lenen Hotelkosten gezahlt. Obergrenze bildet immer die vereinbarte 
Höchstleistung. 

12. Innenliegende Regenfallrohre 

1. In Erweiterung von Ziffer 3.4 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt 
A gelten Nässeschäden als versichert, die durch Wasser entste-
hen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regen-
fallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

2. In Erweiterung von Ziffer 3.1 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude 
verlaufenden Regenfallrohren versichert. 

13. Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, mutwillige Be-
schädigung  

Abweichend von der Ziffer 1.2 b)  DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Innere Unruhen, 
Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädigung zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen. 

1. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebli-
che Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe oder Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen verüben. 

2. Streik ist eine planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel 
gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige 
Ausschließung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeitneh-
mern. 

3. Als mutwillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche Beschädi-
gung oder Zerstörung von Sachen. 

4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

a) Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, es sei denn, dass die 
Tat nur außerhalb des Versicherungsortes oder nur zu einer Zeit 
vorbereitet und begangen worden ist, zu der die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume für diese Personen geschlossen 
waren; 

b) andere Personen, die den Versicherungsort berechtigterweise 
betreten hatten; 

c) Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Ein-
bruch, Raub oder Leitungswasser, es sei denn, sie sind infolge 
Innerer Unruhen entstanden. 

5. Als Jahreshöchstentschädigung gilt die für Nr. 1 bis Nr. 4 ver-
einbarte Versicherungssumme von 50.000 EUR. 

6. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird bei 
Ziffer 2 und 3 je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt von 2.500 EUR gekürzt. 

7. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere 
Unruhen, Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädi-
gung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf Grund öffent-
lich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 

8. Der erweiterte Versicherungsschutz für Innere Unruhen, Streik 
oder Aussperrung, mutwillige Beschädigung kann während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages vom Versicherungsnehmer 
oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam. 

14. Photovoltaikanlagen 

Abweichend von Ziffer 5.3 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind auf 
dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmontage) 
mitversichert. 

Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerahmen, 
Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrich-
ter und Verkabelung. 

15. Rauch- und Rußschäden 

1. In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt 
jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen 
durch Rauch oder Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf 
dem Versicherungsgrundstück befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, 
Koch- oder Trockenanlagen austritt, mitversichert. Rauch oder Ruß-
schäden sind bis zur Höhe der Versicherungssumme je Versicherungs-
fall mitversichert. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch dau-
ernde Einwirkung von Rauch und Ruß entstehen.  

16. Schäden durch radioaktive Isotope  

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge 
eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbeson-
dere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht 
für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

17. Sengschäden 

In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sowie 
abweichend von Ziffer 2.5 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
Sengschäden bis zum vereinbarten Betrag von 15.000 EUR je Versi-
cherungsfall mitversichert. Der als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
von 500 EUR gekürzt. 

18. Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe den 
vereinbarten Betrag von 25.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versiche-
rer die durch den Versicherungsnehmer gemäß Ziffer 13.6 DEG-VGB 
2009 Abschnitt A zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfah-
rens. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 5.000 EUR begrenzt. 

19. Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vor-
zeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist. 

2. Die Entschädigung ist begrenzt gemäß Abschnitt IV Klauseln 
Nummer 1.1 

3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 10.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versi-
cherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 

4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindestens 
vier Tagen bis zu einer Dauer von maximal sechs Wochen. 

5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel 
ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der 
Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

6. Der Versicherer übernimmt auch die Organisation der Reise, 
soweit es die Verhältnisse zulassen. 

7. Ist auf Grund eines Versicherungsfalles gemäß Nr. 1 ein Reise-
ruf über den Rundfunk notwendig, werden die erforderliche 
Maßnahmen, soweit möglich, vom Versicherer eingeleitet und 
etwaige Kosten ersetzt. 

8. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise 
an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, 
soweit es die Umstände gestatten. 

9. Die Bestimmungen für die Berechnung der Entschädigung 
gemäß Ziffer 11 und 12 DEG-VGB 2009 Abschnitt A finden 
entsprechend Anwendung. 

20. Überschallknall  

In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
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durch den Überschallknall eines Flugzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

Als Schaden durch Überschallknall gilt jede unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 
Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen. 

21. Unterirdisch verlegte Ableitungsrohre 

In Ergänzungen der Ziffern 3.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
Frost- und sonstige Bruchschäden auch an unterirdisch verlegten 
Rohren, die der Entsorgung von Regenwasser dienen, versichert. 

Die Höchstentschädigung ist je Versicherungsfall und –jahr ist auf 
max. 2.500 EUR begrenzt. 

22. Verstopfungen von Ableitungs-/Regenfallrohren innerhalb 
von Gebäuden 

1. In Erweiterung von Ziffer 3 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen 
von Ableitungsrohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf 
dem Versicherungsgrundstück mitversichert. 

2. Weiterhin sind in Erweiterung von Ziffer 3 DEG-VGB 2009 
Abschnitt A die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Verstopfungen von Regenfallrohren innerhalb versicherter Ge-
bäude mitversichert.  

3. Die Entschädigung gemäß Ziffer 1 und 2 ist je Versicherungsfall 
auf den vereinbarten Betrag von 250 EUR begrenzt. 

 

23. Verpuffung 

In Ergänzung von Ziffer 2.1 c) sind Schäden an versicherten Sachen 
durch Verpuffung mitversichert. 

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen und 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung mit nur 
geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung.  

24. Schwimmbecken in der Wohngebäudeversicherung  

Abweichend von Ziffer 3.3 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt als 
Leitungswasser auch Wasser, das aus Schwimmbecken in versicherten 
Gebäuden bestimmungswidrig ausgetreten ist.  

25. Wasser- und Gasverlust 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge 
eines Versicherungsfalles entsteht und den das Wasserversorgungsun-
ternehmen in Rechnung stellt.  

2. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer den Mehrverbrauch von Gas der infolge eines Versi-
cherungsfalles entsteht und den das Versorgungsunternehmen in 
Rechnung stellt. 

3.Die Entschädigung je Versicherungsfall für Nr. 1 und Nr. 2 ist 
insgesamt auf den vereinbarten Betrag von 5.000 EUR begrenzt.  

26. Sonstige Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von Ziffer  5.1  DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
versichert: 

Elektrische Freileitungen, sofern sie der Versorgung des Versiche-
rungsgrundstücks dienen; Fahnenmasten; Gartenlaternen; Hof- und 
Gehsteigbefestigungen; Hundehütten, Hundezwinger; Pergolen; 
Schutz- und Trennwände; Terrassenbefestigungen; freistehende 
Terrassenüberdachungen; Zäune und Mauern als Grundstückseinfrie-
dung. 

Die Entschädigung ist begrenzt gemäß Abschnitt IV Klauseln Num-
mer 1.1 

2. Darüber hinaus sind versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
dafür die Gefahr trägt und aus einer Inhaltsversicherung keine Ent-
schädigung beansprucht werden kann Gewerbliche Markisen, Firmen-
schilder, Transparente und Leuchtröhrenanlagen. 

 

5. Die nachstehenden Klauseln gelten nur 
bei Vereinbarung von degenia casa optimum 

1. Versicherte Gefahren  

Abweichend von Ziffer 1.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind die 
Gefahrengruppen nicht einzeln versicherbar. 

2. Anprall von fremden Kraft- und Schienenfahrzeugen 

1. In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt 
A leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch Fahrzeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäuden 
durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer 
bzw. von Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt 
wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

3. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen 
und Wegen, sofern diese nicht über weiteres Zubehör und sons-
tige Grundstücksbestandteile mitversichert gelten. 

4. Die Versicherung erstreckt sich des Weiteren nicht auf Schäden, 
die durch den Versicherungsnehmer oder dessen Repräsentanten 
und/oder durch auf den Versicherungsnehmer zugelassene 
Kraftfahrzeuge anlässlich deren rechtmäßigen Verwendung ver-
ursacht werden. 

3. Aufräumungskosten für Bäume / Wiederaufforstung von Bäu-
men 

In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer auch die notwendigen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport, die Entsorgung sowie die Wiederaufforstung durch 
Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume auf dem Versicherungs-
grundstück, soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. 
Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlos-
sen. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 5.000 EUR begrenzt. 

4. Beseitigung von Graffiti 

1. Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder La-
cke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicher-
ten Sachen im Sinne von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
verursacht werden., 

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden 

a) die vom Versicherungsnehmer selbst oder seinen Repräsentan-
ten oder vom Mieter an der eigenen Mietsache verursacht wor-
den sind; 

b) an leer stehenden Gebäuden sowie an Gebäuden, die für einen 
längeren Zeitraum als sechs Monate zumindest 50 Prozent leer 
stehend sind. Beruht der teilweise Leerstand auf geplanten oder 
durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, besteht Versiche-
rungsschutz. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 4.000 EUR, max. 25.000 EUR je Versicherungsjahr 
begrenzt. 

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbe-
halt von 500 EUR gekürzt. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem 
Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Versi-
cherer nach Maßgabe der in Ziffer 8.1 b) und 8.3 DEG-VGB 
2009 Abschnitt B beschriebenen Voraussetzungen zur Kündi-
gung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
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5. Bruchschäden an Armaturen 

In Erweiterung von Ziffer 3.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer auch sonstige Bruchschäden an Armaturen. 

Armaturen sind: Ablauf, Ab- und Überlaufgarnituren, Ausdehnungs-
gefäß, Boiler, Brauseschlauch, Druckbehälter, Druckmesser, Druck-
spüler, Durchlauferhitzer, Geruchsverschluss, Hähne, Hebeanlage, 
Heizkörper, Mischbatterie, Rückstauklappe /-ventil, Schieber, Spei-
cher, Spülkasten, Thermostat, Umwälzpumpe, Ventile aller Art, 
Wasserfilter, Wasserzähler, Warmwasserspeicher. 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der 
zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines 
Versicherungsfalles gemäß Ziffer 3. DEG-VGB 2009 Abschnitt A im 
Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist. 

Die Entschädigung ist je Armatur auf den vereinbarten Betrag von 
1.000 EUR begrenzt. 

6. Bruch von Gasrohren 

In Erweiterung von Ziffer 3.1 a)  und Ziffer 3.2 DEG-VGB 2009 
Abschnitt A gelten Schäden durch Rohrbruch oder Frost an fest auf 
dem Versicherungsgrundstück verlegten Rohren der Gasversorgung 
innerhalb und außerhalb des Gebäudes bis zu 10.000 EUR je Scha-
denfall mitversichert, soweit die Rohre der Versorgung versicherter 
Anlagen dienen und der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr 
trägt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr und Objekt ist be-
grenzt auf das fünffache der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

7. Datenrettungskosten in der Privatversicherung 

1. Datenrettungskosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles am Versiche-
rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die techni-
sche Wiederherstellung - und nicht der Wiederbeschaffung - von 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) und Programme. 

Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatz-
pflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie 
gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr 
verfügbar sind. 

2. Ausschlüsse 

a) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für 

 aa) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. so genannte Raub-
kopien) 

 bb) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf 
einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vorhält. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten eines 
neuerlichen Lizenzerwerbs. 

3. Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer ersetzt die Datenrettungskosten je Versicherungsfall 
bis zum vereinbarten Betrag von 500 EUR. 
Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

8. Garten- und Gewächshäuser 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Garten- und Gewächshäuser  als Grundstücksbestandteile mitversi-
chert, soweit sie sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 1.500 EUR begrenzt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

 

 

9. Gebäudebeschädigung infolge Einbruch durch unbefugte Dritte 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
ersetzt der Versicherer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die 
notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Be-
seitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rolllä-
den und Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausge-
meinschaft unterliegen und dadurch entstanden sind, dass ein 
unbefugter Dritter  

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist, 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß a) in ein versichertes 
Gebäude einzudringen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 5.000 EUR begrenzt. 

3. Eine Ersatzleistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
wird auf die Entschädigung angerechnet. 

10. Grobe Fahrlässigkeit 

1. Hat bei einem Schaden das Verhalten des Versicherungsnehmers 
grob fährlässig mitgewirkt, so verzichten wir bei einer Entschä-
digungsleistung bis zu 500.000 EUR darauf, die Entschädigung 
gemäß Ziffer 15.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt B entsprechend 
der Schwere des Verschuldens zu kürzen. Versicherte Kosten 
werden bei der Ermittlung der Entschädigungsleitung mit einge-
rechnet. 

Ergeben die Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes – 
unter Berücksichtigung des Verschuldensgrades des Versicherungs-
nehmers – eine höhere Entschädigungsleistung, so ersetzen wir diesen 
Betrag. 

11. Hotelkosten  

Zusätzlich zu Ziffer 9.1 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind bis zur 
vereinbarten Entschädigungsgrenze (150 EUR pro Tag für maximal 
120 Tage) auch die nachgewiesenen Kosten für Hotel- oder sonstige 
ähnliche Unterbringung mitversichert, wenn die eigengenutzte Woh-
nung durch einen Versicherungsfall unbewohnbar wurde und/oder die 
Nutzung von Teilen der Wohnung unzumutbar ist. Anfallende Neben-
kosten (z.B. für Frühstück, Telefon usw.) werden nicht erstattet. 

Sollte ein Anspruch auf eine Ersatzleistung aus einem anderen Versi-
cherungsvertrag oder eine Leistung aus dem mitversicherten Mietaus-
fall bestehen, wird maximal die Differenz zu den tatsächlich angefal-
lenen Hotelkosten gezahlt. Obergrenze bildet immer die vereinbarte 
Höchstleistung. 

12. Innenliegende Regenfallrohre 

1. In Erweiterung von Ziffer 3.4 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt 
A gelten Nässeschäden als versichert, die durch Wasser entste-
hen, welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regen-
fallrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

2. In Erweiterung von Ziffer 3.1 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
sind frostbedingte und sonstige Bruchschäden an im Gebäude 
verlaufenden Regenfallrohren versichert. 

13. Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung, mutwillige Be-
schädigung  

Abweichend von der Ziffer 1.2 b)  DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Innere Unruhen, 
Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädigung zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen. 

1. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebli-
che Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe oder Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen verüben. 

2. Streik ist eine planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel 
gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßige 
Ausschließung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeitneh-
mern. 

3. Als mutwillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche Beschädi-
gung oder Zerstörung von Sachen. 
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4. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

a) Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, es sei denn, dass die 
Tat nur außerhalb des Versicherungsortes oder nur zu einer Zeit 
vorbereitet und begangen worden ist, zu der die als Versiche-
rungsort vereinbarten Räume für diese Personen geschlossen 
waren; 

b) andere Personen, die den Versicherungsort berechtigterweise 
betreten hatten; 

c) Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Ein-
bruch, Raub oder Leitungswasser, es sei denn, sie sind infolge 
Innerer Unruhen entstanden. 

5. Als Jahreshöchstentschädigung gilt die für Nr. 1 bis Nr. 4 ver-
einbarte Versicherungssumme von 50.000 EUR. 

6. Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird bei 
Ziffer 2 und 3 je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbst-
behalt von 2.500 EUR gekürzt. 

7. Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere 
Unruhen, Streik oder Aussperrung oder mutwillige Beschädi-
gung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf Grund öffent-
lich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 

8. Der erweiterte Versicherungsschutz für Innere Unruhen, Streik 
oder Aussperrung, mutwillige Beschädigung kann während der 
Laufzeit des Versicherungsvertrages vom Versicherungsnehmer 
oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam. 

14. Photovoltaikanlagen 

Abweichend von Ziffer 5.3 a) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind auf 
dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmontage) 
mitversichert. 

Zur Photovoltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerahmen, 
Befestigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrich-
ter und Verkabelung. 

15. Rauch- und Rußschäden 

1. In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt 
jede unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung versicherter Sachen 
durch Rauch oder Ruß, der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf 
dem Versicherungsgrundstück befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, 
Koch- oder Trockenanlagen austritt, mitversichert. Rauch oder Ruß-
schäden sind bis zur Höhe der Versicherungssumme je Versicherungs-
fall mitversichert. 

2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch dau-
ernde Einwirkung von Rauch und Ruß entstehen.  

16. Schäden durch radioaktive Isotope  

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge 
eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbeson-
dere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht 
für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

17. Sengschäden 

In Erweiterung von Ziffer 2.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sowie 
abweichend von Ziffer 2.5 b) DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
Sengschäden bis zum vereinbarten Betrag von 30.000 EUR je Versi-
cherungsfall mitversichert. Der als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt 
von 500 EUR gekürzt. 

18. Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe den 
vereinbarten Betrag von 25.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versiche-
rer die durch den Versicherungsnehmer gemäß Ziffer 13.6 DEG-VGB 

2009 Abschnitt A zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfah-
rens. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 10.000 EUR begrenzt. 

19. Rückreisekosten aus dem Urlaub 

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vor-
zeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort reist. 

2. Die Entschädigung ist begrenzt gemäß Abschnitt IV Klauseln 
Nummer 1.1 

3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 10.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versi-
cherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 

4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindestens 
vier Tagen bis zu einer Dauer von maximal sechs Wochen. 

5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel 
ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der 
Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

6. Der Versicherer übernimmt auch die Organisation der Reise, 
soweit es die Verhältnisse zulassen. 

7. Ist auf Grund eines Versicherungsfalles gemäß Nr. 1 ein Reise-
ruf über den Rundfunk notwendig, werden die erforderliche 
Maßnahmen, soweit möglich, vom Versicherer eingeleitet und 
etwaige Kosten ersetzt. 

8. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise 
an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, 
soweit es die Umstände gestatten. 

9. Die Bestimmungen für die Berechnung der Entschädigung 
gemäß Ziffer 11 und 12 DEG-VGB 2009 Abschnitt A finden 
entsprechend Anwendung. 

20. Überschallknall  

In Erweiterung von Ziffer 1.1 a) aa) DEG-VGB 2009 Abschnitt A 
leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch den Überschallknall eines Flugzeuges zerstört oder beschädigt 
werden oder infolge eines solchen Ereignisses abhanden kommen. 

Als Schaden durch Überschallknall gilt jede unmittelbare Zerstörung 
oder Beschädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den 
Überschallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen. 

21. Unterirdisch verlegte Ableitungsrohre 

In Ergänzungen der Ziffern 3.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
Frost- und sonstige Bruchschäden auch an unterirdisch verlegten 
Rohren, die der Entsorgung von Regenwasser dienen, versichert. 

Die Höchstentschädigung ist je Versicherungsfall und –jahr ist auf 
max. 2.500 EUR begrenzt. 

22. Verstopfungen von Ableitungs-/Regenfallrohren innerhalb 
von Gebäuden 

1. In Erweiterung von Ziffer 3 DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen 
von Ableitungsrohren innerhalb versicherter Gebäude sowie auf 
dem Versicherungsgrundstück mitversichert. 

2. Weiterhin sind in Erweiterung von Ziffer 3 DEG-VGB 2009 
Abschnitt A die notwendigen Kosten für die Beseitigung von 
Verstopfungen von Regenfallrohren innerhalb versicherter Ge-
bäude mitversichert.  

3. Die Entschädigung gemäß Ziffer 1 und 2 ist je Versicherungsfall 
auf den vereinbarten Betrag von 250 EUR begrenzt. 
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23. Verpuffung 

In Ergänzung von Ziffer 2.1 c) sind Schäden an versicherten Sachen 
durch Verpuffung mitversichert. 

Verpuffung ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen und 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung mit nur 
geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung.  

24. Schwimmbecken in der Wohngebäudeversicherung  

Abweichend von Ziffer 3.3 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gilt als 
Leitungswasser auch Wasser, das aus Schwimmbecken in versicherten 
Gebäuden bestimmungswidrig ausgetreten ist.  

25. Wasser- und Gasverlust 

1. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge 
eines Versicherungsfalles entsteht und den das Wasserversorgungsun-
ternehmen in Rechnung stellt.  

2. In Erweiterung von Ziffer 7.1 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ersetzt 
der Versicherer den Mehrverbrauch von Gas der infolge eines Versi-
cherungsfalles entsteht und den das Versorgungsunternehmen in 
Rechnung stellt. 

3.Die Entschädigung je Versicherungsfall für Nr. 1 und Nr. 2 ist 
insgesamt auf den vereinbarten Betrag von 5.000 EUR begrenzt.  

26. Sonstige Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von Ziffer  5.1  DEG-VGB 2009 Abschnitt A sind 
versichert: 

Elektrische Freileitungen, sofern sie der Versorgung des Versiche-
rungsgrundstücks dienen; Fahnenmasten; Gartenlaternen; Hof- und 
Gehsteigbefestigungen; Hundehütten, Hundezwinger; Pergolen; 
Schutz- und Trennwände; Terrassenbefestigungen; freistehende 
Terrassenüberdachungen; Zäune und Mauern als Grundstückseinfrie-
dung. 

Die Entschädigung ist begrenzt gemäß Abschnitt IV Klauseln Num-
mer 1.1 

2. Darüber hinaus sind versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
dafür die Gefahr trägt und aus einer Inhaltsversicherung keine Ent-
schädigung beansprucht werden kann Gewerbliche Markisen, Firmen-
schilder, Transparente und Leuchtröhrenanlagen. 

 

27. Erweiterungen zu versicherten Kosten nach einem Versiche-
rungsfall  

27. 1 Feuerlöschkosten  

a) Der Versicherer ersetzt auch die infolge eines Versicherungsfalls 
notwendigen Feuerlöschkosten.  

 

b) Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsneh-
mer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte.  

 

c) Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, 
die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu 
ersetzen, wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte.  

d) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 
EUR 

27. 2 Verkehrssicherungsmaßnahmen 

a) Entsteht durch den Eintritt des Versicherungsfalls eine Gefahr 
innerhalb und/oder außerhalb des Versicherungsortes, zu deren Siche-
rung der Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher und öffentlich-
rechtlicher Vorschriften verpflichtet ist, so ersetzt der Versicherer die 
hierfür erforderlichen Kosten für Sicherungsmaßnahmen. 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 10.000 
EUR 

 

27.2 Reparaturkosten für provisorische Maßnahmen 

a) zum Schutz versicherter Sachen, wenn nach einem Versicherungs-
fall bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Siche-
rungseinrichtungen Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen 
(z. B. Notverschalungen, Notverglasungen) 

b) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 50.000 
EUR 

6. Die nachstehende Klausel gilt nur bei Ver-
einbarung des Servicepakets »Ableitungs-
rohre« 

Erweiterte Rohrleitungsversicherung für Ableitungsrohre 

In Erweiterung von Ziffer 3.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Schäden durch Rohrbruch oder Frost an sonstigen Ableitungsrohren 
der Wasserversorgung außerhalb des Gebäudes (innerhalb und außer-
halb des Grundstückes) bis zu 5.000 EUR je Schadenfall mitversi-
chert, sofern der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 
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7. Die nachstehende Klausel gilt nur bei  
Vereinbarung des Servicepakets  
»Gartenhaus I« oder »Gartenhaus II« 

Gartenhaus I 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Gartenhäuser  als Grundstücksbestandteile mitversichert, soweit sie 
sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 1.500 EUR begrenzt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

Gartenhaus II 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Gartenhäuser  als Grundstücksbestandteile mitversichert, soweit sie 
sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 2.500 EUR begrenzt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

8. Die nachstehende Klausel gilt nur bei  
Vereinbarung des Servicepakets »Ge-
wächshaus« 

Gewächshaus 

In Erweiterung von Ziffer 5 DEG-VGB 2009 Abschnitt A gelten 
Gewächshäuser als Grundstücksbestandteile mitversichert, soweit sie 
sich auf dem versicherten Grundstück befinden. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag von 7.500 EUR begrenzt. 

Die Höchstentschädigung je Versicherungsjahr ist begrenzt auf das 
Doppelte der vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

9. Die nachstehenden Bedingungen gelten  
nur, sofern Elementarschäden versichert  
sind. 

Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementar-
schäden in der Wohngebäudeversicherung (DEG-BEW 2009). 

10. Hinweise 

Regressverzicht 

Unser Unternehmen ist dem Abkommen der Feuerversicherer über 
einen Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden beigetreten. 
Der Verzicht erfasst Regressforderungen, soweit sie 150.000 EUR 
übersteigen, bis zum Betrag von 600.000 EUR. Auf Regressforderun-
gen unter 150.000 EUR verzichten die Abkommensunternehmen 
nicht, weil Sie sich gegen Regresse in dieser Höhe durch Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung selbst schützen können. 
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V Besondere Klauseln und Vereinbarungen „degenia“ 
Selbstbehalt mit Schadenfreiheits-Regelung  
 
Bei Verträgen mit einem generellen Selbstbehalt gilt folgende Vereinbarung: 
 
Einstufung in Schadenfreiheitsklassen 1-3. Bei einem schadenfreien Versicherungsjahr erfolgt zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres die Einstufung in die nächste höhere Stufe. Nach einem Versicherungsfall erfolgt die sofortige Rückstufung in SF 0. 
 
Entsprechend des vereinbarten Selbstbehaltes, zum Beispiel : SF 0 SB  250 EUR 

SF 1 SB  250 EUR 
SF 2 SB  250 EUR 
SF 3 SB     0 EUR 

 
Bei Neugeschäft mit Vorversicherung ohne Vorschäden in den letzten 5 Jahren erfolgt die Einstufung direkt in SF 2.  
Bei Neugeschäft ohne Vorversicherung bzw. mit Vorschäden in den letzten 5 Jahren erfolgt die Einstufung in SF 1. 
Die Schadenabteilung wird im Schadenfall darüber in Kenntnis gesetzt, ob die SB abgezogen werden kann oder nicht. 
 
Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen 
 
Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versicherungsnehmer 
und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 
 
Wechsel des Versicherers 
 
Die degenia Versicherungsdienst AG ist berechtigt, jederzeit, ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers zur nächsten Hauptfälligkeit 
des Versicherungsvertrages, den Versicherer zu wechseln. Dies ist jedoch nur möglich, bei gleichbleibendem Versicherungsschutz und 
bei gleichbleibender Prämie / gleichbleibendem Prämiensatz. 
Der Wechsel des Versicherers ist dem Versicherungsnehmer spätestens innerhalb von 4 Wochen nach erfolgtem Wechsel, mitzuteilen. 
Der Wechsel des Versicherers eröffnet dem Versicherungsnehmer ein außerordentliches Kündigungsrecht. 
 
 
Beitragsanpassung 
 
In Erweiterung der Ziffer 10.2 DEG-VGB 2009 Abschnitt A ist die degenia Versicherungsdienst AG in Rücksprache mit dem Versiche-
rer berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungsum-
fang anzupassen, wenn die Schadenaufwendungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen ohne Versicherungssteuer, 
jeweils bezogen auf diese Verträge, überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der Versicherungs-
technik sind anzuwenden. 
Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versiche-
rungsnehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen Monat vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit.  
Der Versicherungsnehmer ist über sein Kündigungsrecht zu belehren:  
Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen 
 
 
 
 
 


